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1038. Verordnung der Bundesregierung über
das Aufenthaltsrecht von kriegsvertriebenen
Staatsangehörigen von Bosnien-Herzegowina

Auf Grund der §§ 12 und 13 des Aufenthalts-
gesetzes, BGBl. Nr. 466/1992, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 505/1994, wird
verordnet:

§ 1. (1) Staatsangehörige von Bosnien-Herzego-
wina und deren Ehegatten und minderjährige
Kinder, die auf Grund der bewaffneten Konflikte
in ihrer Heimat diese verlassen mußten, anderwei-
tig keinen Schutz fanden und vor dem 1. Juli 1993
eingereist sind, haben ein vorübergehendes Aufent-
haltsrecht im Bundesgebiet.

(2) Dieses Aufenthaltsrecht besteht weiters für
die nach dem 1. Juli 1993 eingereisten und
einreisenden Personen gemäß Abs. l, sofern die
Einreise über eine Grenzkontrollstelle erfolgte, bei
der sich der Fremde der Grenzkontrolle stellte und
ihm entsprechend internationaler Gepflogenheiten
die Einreise gestattet wurde.

(3) Ungeachtet der Staatsangehörigkeit kann ein
solches Aufenthaltsrecht auch Personen aus Grenz-
städten zur ehemaligen Teilrepublik Bosnien-
Herzegowina gewährt werden, sofern die übrigen
Voraussetzungen nach dem Abs. l gegeben sind.

(4) Dieses Aufenthaltsrecht besteht bis zum
30. Juni 1995.

6

§ 2. Personen, auf die die Voraussetzungen des
§ l Abs. l und 3 zutreffen, können im Hinblick
auf eine zwischenzeitlich erfolgte teilweise Integra-
tion bei der Erteilung von Bewilligungen im
Rahmen der Übergangsregelung des § 13 des
Aufenthaltsgesetzes bevorzugt berücksichtigt wer-
den.

§ 3. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
tritt die Verordnung BGBl. Nr. 368/1994 außer
Kraft.

Vranitzky Busek Dohnal Mock
Hesoun Lacina Krammer Löschnak
Moser Michalek Fasslabend Molterer

Klima Schölten

1039. Verordnung der Bundesregierung, mit
der die Verordnung der Bundesregierung über
die Untersagung der Ausfuhr von Kriegs-
material sowie von zivilen Waffen und ziviler
Munition in die Republik Haiti aufgehoben

wird

Auf Grund des § 4 des Bundesgesetzes über die
Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial,
BGBl. Nr. 540/1977, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 30 a/1991, wird nach
Anhörung des Rates für auswärtige Angelegen-
heiten verordnet:
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Die Verordnung der Bundesregierung vom
23. Juni 1994 über die Untersagung der Ausfuhr
von Kriegsmaterial sowie von zivilen Waffen und
von ziviler Munition in die Republik Haiti, BGBl.
Nr. 452/1994, wird aufgehoben.

Vranitzky Busek Dohnal Mock
Hesoun Lacina Krammer Löschnak
Moser Michalek Fasslabend Molterer

Klima Schölten

1040. Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales über die Feststellung des
Ausmaßes des festen Betrages nach § 26 a
Abs. 2 des Beamten-Kranken- und Unfallver-
sicherungsgesetzes für das Kalenderjahr 1995

Auf Grund des § 26 a Abs. 3 des Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, BGBl.
Nr. 200/1967, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 314/1994, wird verordnet:

Für das Kalenderjahr 1995 wird der im § 26 a
Abs. 2 B-KUVG genannte Betrag statt mit 195 S
mit 201 S festgestellt.

Hesoun

1041. Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales, mit der die Verordnung
betreffend die Durchführung der Eignungs-

prüfung aufgehoben wird
Auf Grund des § 39 Abs. 2 des Ausschreibungs-

gesetzes, BGBl. Nr. 85/1989, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 389/1994,
wird verordnet:

Die Verordnung betreffend die Übertragung der
Durchführung der Eignungsprüfung, BGBl.
Nr. 204/1992, tritt mit Ablauf des 31. Dezember
1994 außer Kraft.

Hesoun

1042. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales, mit der das Lohnstufenschema
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz festgesetzt wird

Auf Grund des §46 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 680/1994, wird nach Anhörung des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger verordnet:

§1. Das Lohnstufenschema gemäß §46 Abs. 2 ASVG wird wie folgt festgesetzt:

Lohnstufe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kale

über

30
50
70
90

110
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
370
390
410

Arbeitsver

ndertag

bis

30
50
70
90

110
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
370
390
410
430

dienst in Schilling

Woche

über

210
350
490
630
770
910
050
190
330
470
610
750
890

2030
2170
2310
2450
2590
2730
2870

für den

bis

210
350
490
630
770
910

1050
1 190
1330
1470
1610
1750
1890
2030
2170
2310
2450
2590
2730
2870
3010

(die)

Monat

über

900
1500
2100
2700
3300
3900
4500
5100
5700
6300
6900
7500
8100
8700
9300
9900

10500
11 100
11700
12300

Tag
gem

E
bis

900
1500
2100
2700
3300
3900
4500
5100
5700
6300
6900
7500
8100
8700
9300
9900

10500
11 100
11700
12300
12900

eswert der all-
einen Beitrags-
Tundlage in

Schilling20

40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
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Lohnstufe

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kalen

über

430
450
470
490
510
530
550
570
590
610
630
650
670
690
710
730
750
770
790
810
830
850
870
890
910
930
950
970
990
010
030
050
070
090
110
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
370
390
410
430
450

Arbeits

dertag

bis

450
470
490
510
530
550
570
590
610
630
650
670
690
710
730
750
770
790
810
830
850
870
890
910
930
950
970
990

1010
030
050
070
090
110
130
150
170
190
210
230
250
270

1290
1310
1330
1350
1370
1390
1410
1430
1450
1470

verdienst in

Woche

über

3010
3150
3290
3430
3570
3710
3850
3990
4130
4270
4410
4550
4690
4830
4970
5110
5250
5390
5530
5670
5810
5950
6090
6230
6370
6510
6650
6790
6930
7070
7210
7350
7490
7630
7770
7910
8050
8190
8330
8470
8610
8750
8890
9030
9170
9310
9450
9590
9730
9870
10010
10150

Schilling für den

bis

3150
3290
3430
3570
3710
3850
3990
4130
4270
4410
4550
4690
4830
4970
5110
5250
5390
5530
5670
5810
5950
6090
6230
6370
6510
6650
6790
6930
7070
7210
7350
7490
7630
7770
7910
8050
8190
8330
8470
8610
8750
8890
9030
9170
9310
9450
9590
9730
9870
10010
10150
10290

(die)

Monat

über

12900
13500
14100
14700
15300
15900
16500
17100
17700
18300
18900
19500
20100
20700
21300
21900
22500
23100
23700
24300
24900
25500
26100
26700
27300
27900
28500
29100
29700
30300
30900
31500
32100
32700
33300
33900
34500
35100
35700
36300
36900
37500
38100
38700
39300
39900
40500
41 100
41700
42300
42900
43500

bis

13500
14100
14700
15300
15900
16500
17100
17700
18300
18900
19500
20100
20700
21300
21900
22500
23100
23700
24300
24900
25500
26100
26700
27300
27900
28500
29100
29700
30300
30900
31500
32100
32700
33300
33900
34500
35100
35700
36300
36900
37500
38100
38700
39300
39900
40500
41 100
41700
42300
42900
43500
44100

Tageswert der all-
gemeinen Beitrags-

grundlage in
Schilling

440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980
000
020
040
060
080
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

1300
1320
1340
1360
1380
1400
1420
1440
1460

§2. Diese Verordnung tritt mit dem Beginn des Beitragszeitraumes Jänner 1995 in Kraft.

Hesoun
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1043. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen, mit der die Umrechnung der im
VAG in ECU ausgedrückten Geldbeträge in

Schilling für das Jahr 1995 festgesetzt wird
Auf Grund des § 118 f zweiter Satz des

Versicherungsaufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 569/
1978, in der Fassung der VAG-Novelle 1994,
BGBl. Nr. 652, wird verordnet:

§ 1. Der Gegenwert der im VAG in ECU
ausgedrückten Geldbeträge in Schilling wird für
das Jahr 1995 mit folgendem Umrechnungskurs
festgesetzt: l ECU = 13,44 S.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1995
in Kraft.

Lacina

1044. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen über die Deckungsstockverzeich-
nisse, Aufstellungen und Meldungen der dem
Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte
durch Unternehmen der Vertragsversicherung

(Deckungsstock-Verordnung 1994)
Auf Grund des § 79 b Abs. l, 2 und 4 des

Bundesgesetzes über den Betrieb und die Beauf-
sichtigung der Vertragsversicherung (Versiche-
rungsaufsichtsgesetz — VAG), BGBl. Nr. 569/
1978, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr: 652/1994, wird verordnet:

I. ABSCHNITT
Deckungsstockverzeichnisse

§ 1. (1) Die Deckungsstockverzeichnisse gemäß
§ 79 b Abs. l VAG sind die Summe aller
Aufzeichnungen über Vermögenswerte, die dem
Deckungsstock gewidmet sind. Dies gilt auch im
Falle der Erfassung mit Hilfe automationsunter-
stützter Datenverarbeitung.

(2) Die dem Deckungsstock gewidmeten Ver-
mögenswerte sind nach Abteilungen gemäß § 20
Abs. 2 VAG zu kennzeichnen.

(3) Die dem Deckungsstock gewidmeten Ver-
mögenswerte sind — ausgenommen für solche der
fondsgebundenen Lebensversicherung — nach
Anlagegruppen gemäß § 78 Abs. l Z l bis 17
VAG zu kennzeichnen. Dies gilt auch für die als
gleichartig genehmigten Vermögenswerte gemäß
§ 78 Abs. 4 VAG. Kann ein Vermögenswert nicht
zugeordnet werden, so ist er in einer eigenen
Anlagegruppe mit „00" zu kennzeichnen.

(4) Bei der fondsgebundenen Lebensversicherung
sind die nach § 77 Abs. 8 VAG zulässigen Dek-
kungsstockwerte nach den folgenden Anlagegrup-
pen zu kennzeichnen:

1. Anteile an Kapitalanlagefonds von Kapital-
anlagegesellschaften,

2. Guthaben bei zum Bankgeschäft berechtigten
Kreditinstituten und

3. Polizzendarlehen und -Vorauszahlungen.

(5) Für jede einzelne Kennzeichnungsart gemäß
Abs. 2 bis 4 und für Fremdwährungen muß eine
Summenbildung möglich sein.

(6) Die Sicherung des Datenbestandes hat so zu
erfolgen, daß jederzeit eine vollständige Wieder-
gabe aller Daten, soweit sie gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen unterliegen, in schriftlicher Form
oder auf einem elektronischen Datenträger möglich
ist. Bei Änderungen des Datenverarbeitungssystems
ist vorzusorgen, daß die ursprünglich gespeicherten
Daten unter Maßgabe der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen auch nach Änderung dieses Systems
nachvollziehbar sind.

§ 2. Die Deckungsstockverzeichnisse haben die
in den Anlagen A bis K vorgeschriebenen Mindest-
angaben zu enthalten.

II. ABSCHNITT
Aufstellungen und Meldungen

§ 3. (1) Die Aufstellungen gemäß § 79 b Abs. l
VAG sind Auszüge aus den Deckungsstockver-
zeichnissen. Sie haben alle Angaben zu enthalten,
die die einzelnen dem Deckungsstock gewidmeten
Vermögenswerte eindeutig bestimmbar, die Ein-
haltung der Anrechnungsgrenzen gemäß § 79
VAG, der Belegenheit gemäß § 79 a Abs. l VAG
und der Währungskongruenz gemäß § 79 a Abs. 2
VAG nachvollziehbar machen. Die Kennzeich-
nungen gemäß § l Abs. 2 bis 4 müssen enthalten
sein.

(2) Die Übermittlung der Angaben nach Abs. l
hat unter Verwendung von elektronisch lesbaren
Datenträgern zu erfolgen. Soweit von der Ver-
sicherungsaufsichtsbehörde amtliche Datenträger-
merkmale festgelegt werden, sind diese zu über-
nehmen.

(3) Ist ein Versicherungsunternehmen mangels
technischer Voraussetzungen nicht in der Lage,
elektronisch lesbare Datenträger vorzulegen, so
kann die Versicherungsaufsichtsbehörde über ein
begründetes Ansuchen die schriftliche Vorlage der
Angaben gestatten. Dabei sind die einzelnen
Vermögenswerte nach den Kennzeichnungen
gemäß § l Abs. 2 bis 4 zu addieren und Gesamt-
summen zu bilden. Sind in den Gesamtsummen je
Abteilung Vermögenswerte in fremder Währung
enthalten, so ist zusätzlich diese Gesamtsumme
auszuweisen.

(4) Den Aufstellungen ist folgende Bestätigung
beizufügen. „Es wird bestätigt, daß die in den
übermittelten Aufstellungen enthaltenen Angaben
mit den Angaben in den Deckungsstockverzeich-
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nissen übereinstimmen." Diese Bestätigung ist von
mindestens zwei Vorstandsmitgliedern, bei Zweig-
niederlassungen ausländischer Versicherungsunter-
nehmen von zwei Mitgliedern der Geschäftsleitung,
zu unterschreiben.

§ 4. (1) Die Meldungen gemäß § 79 b Abs. 4
VAG haben je Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG
die Vermögenswerte nach den Anlagegruppen
gemäß § l Abs. 3 und 4 unter Bedachtnahme auf
die Anrechnungsgrenzen gemäß § 79 Abs. l VAG
summiert zu enthalten. Von den Summen sind
Überschreitungen der Anrechnungsgrenzen gemäß
§ 79 Abs. l VAG und der Kongruenz gemäß
§ 79 a Abs. 2 VAG sowie sonstige nicht geeignete
Werte abzuziehen. Die Summen der anrechen-
baren Werte sind dem jeweiligen Deckungserfor-
dernis gegenüberzustellen und die Über- oder
Unterdeckung auszuweisen.

(2) Die Vermögenswerte sind nach den für die
Bilanzierung maßgeblichen Vorschriften zu bewer-
ten.

(3) Die Meldungen sind jeweils zum 31. März,
30. Juni, 30. September und 31. Dezember bis
längstens sechs Wochen nach dem jeweiligen
Meldungsstichtag in Form von elektronisch
lesbaren Datenträgern vorzulegen. § 3 Abs. 2 und
3 ist anzuwenden.

§ 5. Nachträgliche Berichtigungen der über-
mittelten Angaben in den Aufstellungen und
Meldungen — ausgenommen solche gemäß
§ 79 b Abs. 3 VAG — sind längstens innerhalb
von vier Wochen bekanntzugeben. Eine Bestäti-
gung gemäß § 3 Abs. 4 ist den Aufstellungen
beizufügen.

§ 6. Diese Verordnung gilt nicht für Sterbe-
kassen gemäß § 62 Abs. 2 VAG.

III. ABSCHNITT
Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 7 (1) Diese Verordnung tritt mit 15. De-
zember 1994 in Kraft.

(2) Die Deckungsstockverzeichnisse sind bis
längstens 30. Juni 1995 an die Bestimmungen
dieser Verordnung anzupassen. Der in den
Anlagen B, C, F und I geforderte Ausweis der
von der Oesterreichischen Nationalbank bekannt-
gegebenen Identnummer (OeNB-Identnummer) hat
bis längstens 31. Dezember 1995 zu erfolgen; bis
zu diesem Zeitpunkt ist die Verwendung unter-
nehmensinterner Identnummern zulässig.

(3) Die Aufstellungen für den Stichtag
31. Dezember 1994 sind in schriftlicher Form
vorzulegen.

(4) Die Übermittlung der Angaben für die
Aufstellungen unter Verwendung von elektronisch
lesbaren Datenträgern gemäß § 3 Abs. 2 hat
erstmals ab dem Stichtag 31. Dezember 1995 zu
erfolgen.

(5) Die Meldungen für die Stichtage
31. Dezember 1994, 31. März, 30. Juni und
30. September 1995 sind in Form der bei der
Versicherungsaufsichtsbehörde aufliegenden amtli-
chen Formblätter vorzulegen. Meldungen, die in
Aufbau und Inhalt den amtlichen Formblättern
entsprechen, sind zulässig. Ab dem Stichtag
31. Dezember 1995 sind die Meldungen in Form
von elektronisch lesbaren Datenträgern gemäß § 4
Abs. 3 vorzulegen.

(6) Die Deckungsstockverzeichnis-Verordnung
1992, BGBl. Nr. 107/1992, sowie die Verordnung
über die Vorlage von Vermögensnachweisen durch
Unternehmen der Vertragsversicherung 1978,
BGBl. Nr. 654/1978, zuletzt geändert durch die
Verordnung BGBl. Nr. 354/1990, treten gleich-
zeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
außer Kraft.

Lacina

1045. Kundmachung des Bundeskanzlers
über die Aufhebung der Wendung „lit. a" in
§ 77 Abs. 3 des Finanzstrafgesetzes durch den

Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5 und 6 B-VG und gemäß
den §§ 64 Abs. 2 und 65 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundge-
macht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 5. Oktober 1994, G 161/94-6, dem Bundes-
kanzler zugestellt am 5. Dezember 1994, die
Wendung „lit. a" in § 77 Abs. 3 des Finanzstrafge-
setzes, BGBl. Nr. 129/1958, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 571/1985 als verfas-
sungswidrig aufgehoben.

Vranitzky


